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1. Amtliche Bekanntmachungen 
1.1 Einladung zur Sitzung der Gemeinde- 
vertretung am 02.04.2014 
 
Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin 
Der Vorsitzende 
25.03.2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 

die 49. Sitzung der Gemeindevertretung, zu der 
ich Sie recht herzlich einlade, berufe ich zu 
 

Mittwoch, 02.04.2014, 18.00 Uhr,  
ein. 
 
Sitzungsort:  
Grundschule II, „Bruno-Hans Bürgel“,  
Prager Straße 31A, 15566 Schöneiche bei Berlin 
 
Folgende Tagesordnung ist zur Beratung und  
Beschlussfassung vorgesehen: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
3. Abstimmung zur Tagesordnung 
4. Bericht des Bürgermeisters 
5. Bericht des Jugendbeirates 
6. Bericht des Seniorenbeirates 
7. Bericht Freiwillige Feuerwehr 
8. Einwohnerfragestunde 
9. Beantwortung von Anfragen 
10. Berufung / Abberufung von Ausschussmit- 
 gliedern 
11. Berufung / Abberufung von Sachkundigen  
 Einwohnern 
12. BV 602/2014 Bebauungsplan 17/12 „Guts- 

dorf Schöneiche – südlicher Teil“, Abwägung 
nach erneuter Auslegung und Satzungsbe-
schluss 

13. BV 609/2014 Tempo 30 für Lkw im gesam-
ten Gemeindegebiet 

14. BV 610/2014 Energiesparende Straßenbe-
leuchtung 

15. BV 611/2014 Historische Feuerwehr Dorfan- 
ger Kleinschönebeck – Nutzungskonzept des 
Fördervereins 

16. BV 612/2014 Neubau Toilettenhäuschen 
Kleiner-Spreewald-Park 

17. BV 614/2014 Erweiterungsbau Feuerwehge-
bäude – Variantenentscheidung 

18. BV 615/2014 Erweiterungsbau Hort Am Stor-
chenturm – Entwurfsplanung 

19. BV 624/2014 Veräußerung Grundstück  
Rüdersdorfer Straße 65 (Musikschule) an den 
Landkreis Oder-Spree 

20. BV 623/2014 Bevollmächtigung des Bürger- 
meisters zur Durchführung von Vergaben wäh-
rend der Sitzungspause 

21. BV 625/2014 Jugendbeirat Berufung / Abberu-
fung 

22. Bestätigung der Niederschrift über die Sitzung 
am 26.02.2014 

23. Sonstiges 
 
NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
27. BV 606/2014 Grundstücksveräußerung  
 Rahnsdorfer Straße 28 
28. BV 607/2014 Regenentwässerung Ortszen- 
 trum – Vergabe von Bauleistungen Los 1 
29. BV 608/2014 Regenentwässerung Ortszen- 
 trum – Vergabe von Bauleistungen Los 2 
30. BV 613/2014 Auszeichnung für ehrenamtliche 
 Tätigkeit  
31. BV 616/2014 Veräußerung Brandenburgische 
 Straße 40 und Käthe-Kollwitz-Straße 6 
32. BV 618/2014 Veräußerung kommunaler  
 Liegenschaften 
33. BV 619/2014 Vereinsförderung 2014 
34. BV 621/2014 Grundstücksveräußerung  
 Rahnsdorfer Straße 43 (Teilfläche Gartenland) 
35. BV 622/2014 Erbbaurechtsvertrag Am  

Goethepark (Blumenladen) – Vertragsände-
rung / Verkauf 

36. VERGABEN 
37. Bestätigung der Niederschrift über die Sitzung  
 am 26.02.2014 
38. Beschlussfassung zur Veröffentlichung aus  
 dem nichtöffentlichen Teil 
39. Sonstiges 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Erich Lorenzen 
Vorsitzender 
 

 
 

1.2. Sitzung der Gemeindevertretung am 29.01.2014 – 
Erneute Veröffentlichung eines Beschlusses 
 

Es wird folgender Beschluss der Gemeindevertretung 
Schöneiche bei Berlin vom 29.01.2014 erneut bekannt gegeben: 
 
ÖFFENTLICH: 
 

6. BV 589/2014 Bebauungsplan 17/12 Gutsdorf Schöneiche / südlicher Teil – Abwägung und erneute 
Auslegung  
Punkt 02.1b der Stellungnahme des Landkreis Oder-Spree, Amt für Kreisentwicklung, Fachbereich Bauleitplanung 
Frau Teltewskaja beantragt, dass das Wort „mindestens“ eingefügt wird. – „Anbringen von mindestens 5 Nisthilfen 
und…“ 
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Entwurfsänderung II /Aufhebung Festsetzung 5.2: 
Auf Grund der nebenstehenden Hinweise wird die bisherige Textfestsetzung 5.2 aufgehoben, 
da letztendlich generell die fehlende planerische Bestimmtheit und der fehlende 
bodenrechtliche Bezug anerkannt werden. Die Sicherung der bisher unter Pkt. 
5.2 der Textfestsetzungen des Planentwurfs festgeschriebenen Maßnahmen soll folgendermaßen 
erfolgen: 
Durchführung und Sicherung sonstiger Maßnahmen durch die Gemeinde: 
Zur Wahrung der mit den Maßnahmen "(1) Abriss der bestehenden ehemaligen Aussegnungshalle, 
(2) regelmäßige Beseitigung verfallener Grabeinfassungen, (3) Rodung 
von Nadelbäumen und untypischen, nicht heimischen Gehölzen und Stauden 
und (4) Anbringen von mindestens 5 Nisthilfen und Quartieren für Vögel und Fledermäuse an 
vorhandenen Bäumen mit folgender Funktion: 
- zwei Nistkästen für Höhlenbrüter mit unterschiedlichen Einflugöffnungen, 
- eine Nisthilfe für Baumläufer, 
- zwei Fledermaussommerkästen" 
verbundenen Ziele (Ausgleichsmaßnahmen, Biotopschutz und -entwicklung etc.) verpflichtet 
sich die Gemeinde zur Durchführung dieser Maßnahmen auf der gemeindeeigenen 
Fläche des ehemaligen Friedhofs (Flurstück 226, Flur 1, Gemarkung Schöneiche) 
im Rahmen dieser Abwägung. Diese Verpflichtung ist im Sinne einer Selbstbindung in den Beschluss 
über den Bebauungsplan als Satzung aufzunehmen. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

17 15 0 2 angenommen 
 
1. Die im Verfahren nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB geäußerten Anregungen hat die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin geprüft und im Einzelnen abgestimmt. Das Ergebnis ist im 
Abwägungsprotokoll enthalten. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

17 13 0 4 angenommen 
Beschluss – Nr. 5./2014/551.1 

 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, im Ergebnis der Abwägung die Änderung des Entwurfs des 
Bebauungsplanes zu veranlassen und den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes erneut auszu-
legen und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut einzu-
holen (§ 4a (3) BauGB). 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

17 12 3 2 angenommen 
Beschluss – Nr. 5./2014/551.2 

 
Schöneiche bei Berlin, 10.03.2014 
 
gez. Heinrich Jüttner 
Bürgermeister SIEGEL 
 
 

1.3. Sitzung der Gemeindevertretung am 26.02.2014 –  
Veröffentlichung der Beschlüsse 
 

Es werden folgende Beschlüsse der Gemeindevertretung 
Schöneiche bei Berlin vom 26.02.2014 bekannt gegeben: 
 

ÖFFENTLICH: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Herr Dr. Lorenzen, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 

Um 18 Uhr sind 17 Mitglieder der Gemeindevertretung anwesend. 

Herr Hempe verliest eine persönliche Erklärung. (Anlage 1) 
Er ist mit sofortiger Wirkung ein fraktionsloses Mitglied der Gemeindevertretung. 
 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. 
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11. BV 594/2014 Seniorenbeirat – Berufung eines Mitgliedes 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. Frau Renate Schröder als Mitglied des Seniorenbeirates für Schöneiche bei Berlin zu berufen. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 21 0 0 ANGENOMMEN  
Beschluss - Nr.: 5./2014/553 

 
12. BV 600/2014 Ortschronikfachbeirat – Abberufung eines Mitgliedes 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
Frau Stefanie Frenzel wird als Mitglied des Ortschronikfachbeirates für Schöneiche bei Berlin abberu-
fen. Die Gemeinde bedankt sich für Ihre ehrenamtliche Arbeit. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 21 0 0 ANGENOMMEN  
Beschluss - Nr.: 5./2014/554 

13. BV 583/2013   Erweiterungsbau Hort Am Storchenturm – Entscheidung zu Vorentwurfsvarianten 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
1.  Für den auf dem Grundstück des historischen Kavaliershauses geplanten Erweiterungsbau für 

den Hort am Storchenturm soll die Vorentwurfsvariante 1 (zweigeschossiges Gebäude) weiter be-
arbeitet und eine Entwurfsplanung erarbeitet werden.  

2.  Dabei sind die Belange der Hortkinder, des Baumbestandes und des Denkmalschutzes im Umge-
bungsschutz für das Einzeldenkmal ehemalige Schloßkirche angemessen zu berücksichtigen so-
wie eine sparsame und wirtschaftliche Planung und Durchführung des Vorhabens zur Entlastung 
der Gemeindekasse zu beachten.  

3.  Die sich im Rahmen der Beratungen in den Fachausschüssen ergebenen Hinweise und Änderun-
gen (Lagerraum DG Altbau, Umkleideraum Künstler ehemalige Schloßkirche, Mehrfachnutzung 
von Räumen z.B. für Seniorensport) sind zu beachten.  

4.  Erforderliche Stellplätze sollen im öffentlichen Straßenland / Stellplatzfläche unter dem Storchen-
turm geschaffen werden und dadurch von anderen Einrichtungen (ehemalige Schloßkirche, Kul-
turgießerei) auch genutzt werden.  

5.  Das Ergebnis der Entwurfsplanung ist vor Bauantragstellung der Gemeindevertretung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 
21 17 3 1 ANGENOMMEN  

Beschluss - Nr.: 5./2014/555 
 
14. BV 586/2013   Kommunalwohnungen Berliner Straße 7 bis 13C – Zufahrt zu Hauseingängen 
 
Frau Düring ist befangen, sie nimmt im Publikum Platz und weder an der Beratung noch an der Abstimmung teil.  
 
Die Gemeindevertretung beschließt für die Grundstücke der Kommunalwohnungen Berliner Straße 7 – 
13 C die Durchführung der Maßnahmen  
1.  Zur Umsetzung der von der Gemeindevertretung angenommenen Petition werden bauliche Maß-

nahmen unter Beachtung der erforderlichen Verkehrssicherheit durchgeführt, um die Hausein-
gänge mit Kraftfahrzeugen erreichen zu können.  

2.  Es wird vor den Wohngebäuden eine befestigte Mischverkehrsfläche mit einer - erweiterten - Brei-
te von 3,50 m hergestellt.  

3.  Es werden senkrecht zur Mischverkehrsfläche vor jedem Gebäude jeweils paarweise zwei Haltebe-
reiche für Kraftfahrzeuge hergestellt, die nur vorübergehend zum Abstellen für Fahrzeuge be-
stimmt sind. Dauerparken soll nicht zulässig sein.  

4.  Wendebereiche am Ende der Mischverkehrsflächen werden nicht hergestellt.  
 
5.  Die Gemeindevertretung beschließt die Bereitstellung von Planungsmitteln für die Planung dieser 

baulichen Maßnahmen durch Umschichtung und Ausgabenreduzierungen im Teilhaushalt des 
kommunalen Wohnungsbestandes.  

6.  Die Planunterlagen sind der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.  
7.  Die erforderlichen Finanzmittel für die Maßnahmendurchführung werden nach Bestätigung der 

Planung in den Haushalt eingestellt.  
8.  Der Bürgermeister wird beauftragt, Refinanzierungsmöglichkeiten für diese Ausgaben durch Miet-

erhöhungen zu prüfen und der Gemeindevertretung hierzu eine Beschlussfassung vorzulegen. 
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Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 
20 16 3 1 ANGENOMMEN 

Beschluss - Nr.: 5./2014/556 
 
Frau Düring nimmt an der Sitzung teil. 
 
15. BV 587/2014   Bebauungsplan 4A/97 „Gutsdorf Schöneiche“ 1. Vereinfachte Änderung für Hort Am 

Storchenturm 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
1.  Der Bebauungsplan 4A/97 „Gutsdorf Schöneiche“ soll im Bereich des Grundstücks des Hortes am 

Storchenturm (Flur 1, Flurstücke 234 und 254) im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB geän-
dert werden. Ziel der Änderung ist die Vergrößerung des Baufeldes und die Korrektur der Ge-
schossigkeit, um die Kindertagesstätte bedarfsgerecht erweitern zu können.  

2.  Der Entwurf des Bebauungsplanes 4A/97 „GutsdorfSchöneiche, 1. Vereinfachte Änderung im Än-
derungsbereich Hort am Storchenturm“, bestehend aus Planzeichnung und Begründung vom 
24.01.2014, wird mit folgender Änderung zur Auslegung bestimmt: 

 Innerhalb des Baufeldes wird die maximale Geschossigkeit korrigiert. 
 Für das Bestandsgebäude gelten weiterhin 4 Vollgeschosse. 
 Im südlichen Anbaubereich werden maximal 2 Vollgeschosse zugelassen. 
 Planzeichnung und Begründung sind entsprechend zu ändern. 
 Die Öffentlichkeit ist nach § 13 Abs 2, Satz 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  

Die berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind nach § 13 Abs. 2, Satz 1 Nr. 
3 BauGB i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 
21 17 2 2 ANGENOMMEN 

Beschluss - Nr.: 5./2014/557 
 
16. BV 592/2014   B-Plan 17/12 „Gutsdorf Schöneiche – südlicher Teil“ – Verlängerung   
 Veränderungssperre 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin beschließt die Verlängerung der Verän-
derungssperre für die Teilfläche Flur 1, Flurstücke 76/1, 200, 201, 223 und 225 des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes 17/12 „ Gutsdorf Schöneiche-südlicher Teil“ gem. §§ 16 (1) und 17 (1) BauGB  
um ein Jahr. Die Verlängerung der Veränderungssperre ist ortsüblich bekannt zu machen mit Hinweis 
auf die Geltendmachung und Fälligkeit von Entschädigungsansprüchen gem. § 18 BauGB. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 13 6 2 ANGENOMMEN 
Beschluss - Nr.: 5./2014/558 

 
17. BV 593/2014   Mitgliedschaft Wasser- und Landschaftsverband Untere Spree – Vertretung der  
 Gemeinde im Verband 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
1. Die Gemeinde Schöneiche bei Berlin ist entsprechend Novellierung Gewässerverbandsgrün-

dungsgesetz (GUVG) ab 01.01.2014 Mitglied beim WLV – Wasser- und Landschaftsverband Untere 
Spree. 

2. Die Gemeinde wird in der Verbandsversammlung durch den hauptamtlichen Bürgermeister Hein-
rich Jüttner vertreten. 

3. Bei Abwesenheit des hauptamtlichen Bürgermeisters wird die Gemeinde durch die zuständige 
Sachbearbeiterin, Frau Ondra Lischka, in der Verbandsversammlung vertreten. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 
21 20 0 1 ANGENOMMEN  

Beschluss - Nr.: 5./2014/559 
 
18. BV 595/2014   Bevollmächtigung des Bürgermeisters zu Vergaben in der Sitzungspause 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
1. Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Bürgermeister abweichend von der Hauptsatzung im 

Interesse einer zügigen Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Durchführung von erfor-
derlichen Vergaben während der Sitzungspause zwischen 27.02.2014 bis 02.04.2014. 

2. Vor der Vergabeentscheidung durch den Bürgermeister werden die Mitglieder des Hauptaus-
schusses und die Vorsitzenden der Fraktionen über beabsichtigte Vergabeentscheidungen per 
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eMail informiert. 
3. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 02.04.2014 wird über die Vergabeentscheidungen in-

formiert. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 12 4 5 ANGENOMMEN  
Beschluss - Nr.: 5./2014/560 

19. BV 598/2014   Vorhaben „Haus des Sports“ – Machbarkeitsuntersuchung 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
1. Die Gemeindevertretung nimmt die durch die Gemeindeverwaltung zusammengestellten und erar-

beiteten Informationen zur grundsätzlichen Machbarkeit des Vorhabens „Haus des Sports“ zur 
Kenntnis. 

2. Der Bürgermeister wird aufgefordert, das Vorhaben weiter vorzubereiten und mit den potentiellen 
Nutzerinnen und Nutzern abzustimmen. 

3. Der Kostenrahmen für das Vorhaben wird auf 1,5 Mio. Euro begrenzt. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 10 5 6 ANGENOMMEN  
Beschluss - Nr.: 5./2014/561 

 
20. BV 601/2014   Erhöhung der Betreuungskapazität Kita „Pusteblume“ Haus II,  
 Ahornstraße 36;  außerplanmäßige Ausgabe für Ausstattung 
 
Die Gemeindevertretung beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe von 10.000 € für die Ausstattung 
von weiteren 15 Kitaplätzen in der Kita „Pusteblume“ Haus II. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

20 20 0 0 ANGENOMMEN  
Beschluss - Nr.: 5./2014/562 

 
NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
23. BV 557/2013 Kaufvertrag Rahnsdorfer Straße 75 – Sachenrechtsbereinigungsgesetz 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
Dem, im Sachenrechtsbereinigungsverfahren, geschlossenen Grundstückskaufvertrag Urkunde Nr. 
2187/2013 des Notar Hagen Stavorinus vom 20.12.2013 über das Grundstück Rahnsdorfer Straße 75 
(Gemarkung Schöneiche (B) Flur 5 Flurstücke 830 und 831 Größe insgesamt: 1.439 m²), wird zuge-
stimmt. 
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

19 17 0 2 ANGENOMMEN  
Beschluss - Nr.: 5./2014/563 

 
30. BV 604/2014 Vergabe Planungsleistungen Ersatzneubau Brücke Parkstraße / Platanenstraße  
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
Der Planungsauftrag für die Brücke Parkstraße (Brückenbauwerk 13) wird an das Büro für Brücken- 
und Ingenieurbau Haak & Schulze in 15738 Zeuthen vergeben.  
Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

19 12 0 7 ANGENOMMEN  
Beschluss - Nr.: 5./2014/565 

 
32. Beschlussfassung zur Veröffentlichung aus dem nichtöffentlichen Teil 
 
Die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 23 und 30 können veröffentlicht werden 

Anwesende: Ja – Stimmen: Ergebnis: 
19 mehrheitlich ANGENOMMEN  

Beschluss – Nr.: 5./2014/566 
 
Schöneiche bei Berlin, 10.03.2014 
 
gez. Heinrich Jüttner 
Bürgermeister SIEGEL 
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1.4. Einladung zur Sitzung des Jugend-
beirates am 28.03.2014 
 
Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin 
Jugendbeirat 
21.03.2014 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Jugendbeirates, 
 

die 10. Sitzung des Jugendbeirates wird einberu-
fen zu, 
 

Freitag, 28.03.2014, 18.00 Uhr.  
 

Sitzungsort: Kinder- und Jugendzentrum,  
Prager Str. 23, 15566 Schöneiche 
bei Berlin 

 
Folgende Tagesordnung ist zur Beratung vorgese-
hen: 
 
1. Feststellung der Anwesenheit und ordnungs- 
 gemäßer Ladung 
2. Berufung neuer Mitglieder 
3. Arbeit des Beirates 
    3.1. Öffentlichkeitsarbeit – Neue Broschüre 
    3.2. Konzert im Mai 2014 in der  
           Kulturgießerei 
    3.3. Bericht über die Ausschüsse 
4. Sonstiges 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. J. Sonntag 
 
 
1.5. Satzung zur Verlängerung der Verände-
rungssperre im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes 17/12 „Gutsdorf Schöneiche – 
südlicher Teil“ in der Gemeinde Schöneiche 
bei Berlin  
 

BEKANNTMACHUNG  
 

Satzung zur Verlängerung der Veränderungssper-
re im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
17/12 „Gutsdorf Schöneiche – südlicher Teil“ in 
der Gemeinde Schöneiche bei Berlin  

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche 
bei Berlin hat aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (GVBl. I S. 
1509), Hinweis: Änderung durch Art. 1 des Gesetzes 
v. 11.06.2013 BGBl. I S. 1548 (Nr. 29) textlich nach-
gewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend 
bearbeitet und § 3 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) v. 18.12.2007 
(GVBl. I/07, (Nr. 19), S. 286, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes v. 16.05.2013 (GVBl. I/13 (Nr. 
18) folgende Satzung beschlossen:  
 
 
 

§ 1 Zu sichernde Planung 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche 
bei Berlin hat am 29.03.2012 beschlossen, den Be-
bauungsplan 17/12 „Gutsdorf Schöneiche – südlicher 
Teil“ aufzustellen. Zur Sicherung der Planung hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche bei 
Berlin am 21.03.2013 beschlossen, für eine Teilfläche 
des Plangebietes eine Veränderungssperre zu erlas-
sen. Die Veränderungssperre ist mit ortsüblicher Be-
kanntmachung im Amtsblatt für die Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin Nr. 5 am 04.05.2013 in Kraft 
getreten. Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin hat am 26.02.2014 die Verlän-
gerung der Veränderungssperre um ein Jahr be-
schlossen. Zur weiteren Sicherung der Planung wird 
für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet eine Verlän-
gerung der Veränderungssperre um ein Jahr erlas-
sen.  

 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich  

 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Verlängerung 
der Veränderungssperre umfasst das Gebiet Flur 1, 
Flurstücke 76/1, 200, 201, 223 und 225 der Gemar-
kung Schöneiche.  

 
§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre  

 
(1) In dem von der Veränderungssperre be-

troffenen Gebiet dürfen 
  
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 

durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden; Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB sind: Vorhaben, die der Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von bauli-
chen Anlagen zum Inhalt haben und Auf-
schüttungen und Abgrabungen größeren Um-
fangs sowie Ausschachtungen, Ablagerun-
gen einschließlich Lagerstätten; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs-, oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.  

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange 

nicht entgegenstehen, kann von der Verän-
derungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden. Die Entscheidung über Ausnahmen 
trifft die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde. 

 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Ver-

änderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Vorhaben, von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Verän-
derungssperre hätte begonnen werden dür-
fen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt.  
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§ 4 Entschädigung bei Veränderungssperre  
 
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung 
der Fälligkeit etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für eingetretene Vermögensnachtei-
le durch die Veränderungssperre (§ 18 (2) 
Satz 2 und 3 des Baugesetzbuches) und  

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
(§ 18 (3) des Baugesetzbuches)  

wird hingewiesen. 
 
§ 5 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Verlän-
gerung der Veränderungssperre 
  
Die Verlängerung der Veränderungssperre wird mit 
Veröffentlichung im Amtsblatt für die Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin rechtskräftig. Sie tritt mit Be-
kanntmachung im Amtsblatt für die Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin, frühestens jedoch am Tage 
des Fristablaufs der seit dem 04.05.2013 rechtswirk-
samen Veränderungssperre, in Kraft. Sie tritt nach 
Ablauf von einem Jahr, vom Tag des Fristablaufs der 
seit dem 04.05.2013 rechtswirksamen Verände-
rungssperre gerechnet, außer Kraft. Die Verände-
rungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und 
soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte 
Gebiet rechtsverbindlich wird. 
 
Schöneiche bei Berlin, den 13.03.2014  
    
 
gez. Heinrich Jüttner    SIEGEL 
Bürgermeister  

 
1.6. Öffentliche Bekanntmachung  
über das Widerspruchsrecht zur Datenwei-
tergabe  
 
Zum Zwecke der Wahlwerbung darf die Meldebehör-
de 
 
- Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergrup-
pen, Listenvereinigungen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bun-
destag, zum Landtag Brandenburg sowie im Zusam-
menhang mit Kommunalwahlen 
 
und 
 
- den Vertretern nach § 2 Abs. 3 des Volksabstim-
mungsgesetzes, Parteien, politischen Vereinigungen 
und Listenvereinigungen im Zusammenhang mit 
Volksbegehren und Volksentscheiden 
 
aus dem Melderegister Auskunft über die Daten von 
Wahlberechtigten erteilen. 
 
Die Auskunft umfasst folgende Angaben: Familien-
name, Vorname, Doktorgrad, gegenwärtige Anschrift. 
Das Geburtsdatum wird nicht mitgeteilt. 
 
(gesetzliche Grundlage: § 33 Abs. 1+2 i.V.m. Abs. 6 
des Brandenburgischen Meldegesetzes) 

Der Betroffene kann seiner Datenweitergabe wi-
dersprechen.  
(Der Widerspruch gilt für unbestimmte Zeit). 
 
Der Widerspruch ist schriftlich (formlos) oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Schöneiche bei Ber-
lin, -Einwohnermeldeamt-, Brandenburgische Str. 40, 
15566 Schöneiche bei Berlin einzulegen. Entspre-
chende Formblätter sind auch im Einwohnermelde-
amt erhältlich. 
 
Schöneiche bei Berlin, den 26.11.2013 
 
gez. Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
 

ENDE DER AMTLICHEN 
BEKANNTMACHUNGEN 

 

 
2. Nichtamtliche Bekanntmachungen 
2.1. Veranstaltungen – Informationen 
 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht! 
 
Für die Europa,- Kreistags- und Gemeindevertreter-
wahl sucht die Gemeinde Schöneiche bei Berlin frei-
willige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die bereit 
sind, bei der Durchführung der Wahlen und der Aus-
zählung der Stimmen mitzuhelfen. 
Die Hilfe der Schöneicher Bürgerinnen und Bürger 
am Wahltag in den einzelnen Wahlbezirken ist Vo-
raussetzung für einen reibungslosen Ablauf der Wahl. 
Für die ehrenamtliche Tätigkeit wird eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 50,00 € gezahlt. Die 
Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr, anschließend wer-
den die Stimmen ausgezählt. Die Mitglieder des 
Wahlvorstandes können eine Art „Schichtbetrieb“ 
vereinbaren, so dass die freiwilligen Helferinnen und 
Helfer nicht den ganzen Tag im Wahlraum anwesend 
sein müssen. 
Aufgerufen ist jeder, der wahlberechtigt ist. Vor der 
Wahl wird eine Einweisung in die entsprechende 
Tätigkeit erfolgen. 
Wenn Sie gerne diese interessante und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit wahrnehmen wollen, dann wen-
den Sie sich an, Frau Eberlein,  
Telefon-Nr. (030) 6 43 30 41 36 oder per E-Mail  
unter: eberlein@schoeneiche-bei-berlin.de 
 
gez. Maika Eberlein 
Wahlleiterin 
 
 
Schöneiche bei Berlin, 07.01.2014 
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Schiedsstelle 

der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
 

Die Schiedsstelle befindet sich im Gemeindehaus 
„Helga Hahnemann“, in der Rüdersdorfer Straße 65. 
Die Sprechzeiten finden jeweils am 1. Dienstag im 
Monat von 19.00 bis 20.00 Uhr statt. In dieser Zeit ist 
die Schiedsstelle auch telefonisch unter der Ruf-
nummer: (030) 6 49 88 68 zu erreichen. Außerdem 
kann folgende E-Mail-Adresse genutzt werden: 
Schiedsstelle@schoeneiche-bei-berlin.de  
 
Die Termine für das 1. Halbjahr 2014 sind:  
 
1. April, 6. Mai, 3. Juni 
 

Baugrundstücke zu verkaufen 
www.schoeneiche-bei-berlin.de 

Fax: 030 – 64 33 04 - 111 
 
Bauamt der Gemeinde Schöneiche bei  
Berlin – Anträge im bauaufsichtlichen Ver-
fahren Februar, März 2014   
 

Standort Vorhaben 
Potsdamer Str. 22 Neubau  

Einfamilienhaus mit Einlie-
gerwohnung  

Grätzsteig 12 Errichtung  
von 2 Werbeanlagen mit 6 
m² Ansichtsfläche  

Am Rosengarten 11 Neubau 
Einfamilienwohnhaus, 
Nutzungsänderung des 
Gartenhauses  

Ahornstr. 37 Nutzung der Kita „Zwer-
genhaus“ befristet bis zum 
31.07.2016 

Rathenaustr. 6 Überbauung und Erweite-
rung  

Grätzsteig 16 Neubau  
Einfamilienhaus mit 2 
Stellplätzen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friesenstr. 60, 62 Neubau  
Einfamilienhaus 

Puschkinstr. 16 Nutzungsänderung 
Nebengebäude zu Wohn-
haus,  

Puschkinstr. 16 Neubau  
Anbau an ein Wohnhaus 

Brandenburgische Str. 
66 

Errichtung  
Mehrfamilienhaus mit 6 
Wohnungseinheiten 

Dresdener Str. 10, 12 Neubau  
Einfamilienhaus mit Gara-
ge und Abstellraum  

 

 
 

AG Bürgerhaushalt für Schöneiche bei Berlin 
 
Jeweils am 1. Montag im Monat trifft sich um 19 Uhr 
in der KultOurKate, Dorfaue 5, die AG Bürgerhaus-
halt. Interessierte Bürger sind jederzeit willkommen. 
 
 

2.1.1. Seniorenclub im Gemeindehaus  
„Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer Str. 65 
 
 
Veranstaltungen für SeniorInnen im April 
 
 
Datum / Uhr-
zeit 

Veranstaltung Ort 

Donnerstag, 03.04.  
9:00 Uhr Französisch Seniorenclub 

14:00 Uhr Probe Senioren-
chor 

Seniorenclub 

Freitag,  04.04.  
09:00 Uhr „Fit im Alter“ Sport 

für Senioren 
Seniorenclub 

14:00 Uhr Skatrunde KultOurKate 
14 – 16 Uhr SeniorInnentreff Heimathaus 

Montag, 07.04.  
9:30 Uhr Seniorensport Seniorenclub 

13:00 Uhr Spielegruppe KultOurKate 
Mittwoch, 09.04.  

10 – 12 Uhr „Mobilteam“  
Seniorentreff 

Seniorenclub 

14:00 Uhr AWO Fichtenau Seniorenclub 
Donnerstag, 10.04.  

9:00 Uhr Französisch Seniorenclub 
14:00 Uhr Probe Senioren-

chor 
Seniorenclub 
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Freitag,  11.04.  
9:00 Uhr „Fit im Alter“ Sport 

für Senioren 
Seniorenclub 

14:00 Uhr Skatrunde KultOurKate 
Montag, 14.04.  

9:30 Uhr Seniorensport Seniorenclub 
13:00 Uhr Spielegruppe KultOurKate 

Donnerstag, 17.04.  
9:00 Uhr Französisch Seniorenclub 

14:00 Uhr Probe Senioren-
chor 

Seniorenclub 

Freitag,  18.04.  
9:00 Uhr „Fit im Alter“ Sport 

für Senioren 
Seniorenclub 

14:00 Uhr Skatrunde KultOurKate 
Montag, 21.04.  

9:30 Uhr Seniorensport Seniorenclub 
13:00 Uhr Spielegruppe KultOurKate 

Mittwoch, 23.04.  
10 – 12 Uhr „Mobilteam“  

Seniorentreff 
Seniorenclub 

14:00 Uhr AWO  
Kleinschönebeck 

Seniorenclub 

Donnerstag, 24.04.  
9:00 Uhr Französisch Seniorenclub 

14:00 Uhr Probe Senioren-
chor 

Seniorenclub 

Freitag,  25.04.  
9:00 Uhr „Fit im Alter“ Sport 

für Senioren 
Seniorenclub 

14:00 Uhr Skatrunde KultOurKate 
Montag, 28.04.  

9:30 Uhr Seniorensport Seniorenclub 
13:00 Uhr Spielegruppe KultOurKate 

 
Orte: 
 

Seniorenclub im Gemeindehaus, „Helga Hahne-
mann“, Rüdersdorfer Straße 65, Raum 101 
 

KultOurKate, Dorfaue 5, Veranstaltungsraum 
 
Heimathaus, Dorfaue 8 
 
 

Informationsstelle für Senioren und Angehörige 
Gemeindehaus „Helga Hahnemann“,  
Rüdersdorfer Straße 65, Raum 102 
 
Angebote zur Bewältigung von Alltagsproblemen 
erhalten Sie jeden Mittwoch von 10 Uhr bis 12 Uhr  
 
Frau Menz (Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung) 
berät Sie gern bei Fragen wie z.B.: 

- Wie finde ich Pflegeheime, Pflegedienste usw.? 
- Ich bin allein, wer kann mir bei Antragstellungen 

helfen? 
- Was ist im Trauerfall zu tun, was kann ich schon 

frühzeitig regeln? 
- Wo finde ich Kleider- und Möbelkammern? 
- Wo finde ich Freizeitangebote für SeniorInnen? 

 
Frau Menz ist mittwochs von 10 Uhr bis 12 Uhr auch 
telefonisch unter 030 / 22 17 16 90 oder per Mail  
senioreninfo@schoeneiche-bei-berlin.de erreichbar. 
Sprechzeiten im Seniorenbüro 1. Halbjahr 2014 

Gemeindehaus „Helga Hahnemann“,  
Rüdersdorfer Straße 65, Raum 102 
An folgenden Donnerstagen, jeweils von 10 Uhr 
bis 12 Uhr, beraten Sie Frau Dr. Lisowski und Herr 
Rohde zu verschiedenen Senioren-Themen u. a. 
„Wohnen im Alter“  
 
3. April, 17. April 
15. Mai 
5. Juni, 19. Juni 
 
 
Herr Jürgen Kalisch berät Sie als Versichertenältester 
und ist behilflich bei Rentenanträgen, jeweils von 16 
Uhr bis 18 Uhr, an diesen Donnerstagen: 
 
10. April, 24. April 
8. Mai, 22. Mai 
12. Juni, 26. Juni 
 
Während dieser Sprechzeiten ist das Senioren-
büro unter der Rufnummer 030 / 649 88 68  
erreichbar. 
 
2.1.2. Kinder- und Jugendzentrum der  
Gemeinde Schöneiche bei Berlin,  
Prager Straße 23, Tel. 030 / 64 95 329 
�

Unsere Öffnungszeiten 
 
Montag bis Donnerstag  13 Uhr bis 18 Uhr 
Freitag    13 Uhr bis 22 Uhr 
Samstag   16 Uhr bis 22 Uhr 
Hallenfußball am Samstag  14 Uhr bis 16 Uhr 
 
Unsere Veranstaltungen im April 
 

SONNABEND, 5. APRIL 2014 
HALLENFUSSBALLTURNIER 

10:00 – 14:00 Uhr 
 

DIENSTAG, 15. APRIL 2014 
OSTERFEUER und GRILLEN 

18:00 Uhr 
 

MITTWOCH, 16. APRIL 2014 
BOWLING 

Zeit erfragen 
 

DONNERSTAG, 24.APRIL 2014 
FILMABEND 

19:00 Uhr 
 

FREITAG, 25. APRIL 2014 
BILLARDTURNIER 

17:00 Uhr 
 

SONNABEND, 26. APRIL 2014 
SKATTURNIER 

17:00 Uhr 
 

SAMSTAGS – FUSSBALL für JUGENDLICHE 
14:00 – 16:00 Uhr 

TURNHALLE  PRAGER STRASSE 
NICHT AM 19.04.2014 

 
INFO´s und ANMELDUNG im KIJUZE 
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Unser KURSANGEBOT 

 
Weitere INFORMATIONEN und ANMELDUNGEN unter 
Tel: 030/6495329 
 

 

Bibliothek in der  
KultOurkate 

 
Dorfaue 5, 15566 Schöneiche bei Berlin 

 
Öffnungszeiten: 

Montag und Freitag   10 bis 15 Uhr 
Dienstag und Donnerstag  13 bis 18 Uhr 
jeden 1. Samstag im Monat  10 bis 12 Uhr 

 
Kontakt: 

Tel. (030) 64 90 110 
E-Mail bibliothek@schoeneiche-bei-berlin.de 

www.gemeindebibliothek-schöneiche.de 
 
 
2.2. Stellenausschreibungen 

 
 

Stellenausschreibung 
 
Die Waldgartenkulturgemeinde Schöneiche bei 
Berlin (12.200 Einwohner/innen) im Landkreis Oder-
Spree schreibt folgende unbefristete Teilzeitstelle 
aus: 
 

eine/n Erzieher/in 
 
Einstellung spätestens Mitte Mai 2014 
 

Aufgaben: 
Erziehertätigkeit in einer gemeindeeigenen Kinderein-
richtung (Hort - Hauptkooperationspartner einer 
Grundschule mit offenen Ganztagsangeboten), Rea-
lisierung von pädagogischen Angeboten, Mitwirkung 
bei der Umsetzung von pädagogischen Konzepten 
 
Voraussetzungen:  
Ausbildung als Erzieher/in (Anerkennungsurkunde 
Erzieher/in muss vorliegen) 
Leistungsbereitschaft und Engagement für die Arbeit 
mit Kindern, Bereitschaft zur Teamarbeit und zu ei-
genverantwortlicher Projektarbeit, Verantwortung und 
liebevoller Umgang mit den Kindern sowie Aufge-
schlossenheit und Erfahrungen in der Arbeit mit Kin-
dern, sicheres und vertrauensbildendes Auftreten, 
Konfliktfähigkeit, Erkennen von Problemsituationen 
und situationsangemessenes Reagieren 
 
Vergütung: S 6 TVöD/TVÜ-VKA (Bis zum Inkrafttre-
ten der neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppie-
rungsvorgänge vorläufig und begründen keinen Ver-
trauensschutz.) 
 
Arbeitszeit: flexible Arbeitszeit von 27,5 bis 34 Wo-
chenstunden 
 
Ausschreibungsfrist bis zum 10.04.2014 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unter-
lagen (Hinweis: „Bewerbung – nicht öffnen“ auf 
dem Umschlag) richten Sie bitte an: 
 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin, Der Bürger-
meister 
Kennwort: Bewerbung „Erzieher/in“ 
Brandenburgische Straße 40, 15566 Schöneiche 
bei Berlin 
 
HINWEIS: Kosten im Zusammenhang mit einer Be-
werbung bzw. einem Vorstellungsgespräch werden 
nicht erstattet.  
 
Schöneiche bei Berlin, 24.03.2014 
 
gez. Heinrich Jüttner 
 
 

Stellenausschreibung 
 
Die Waldgartenkulturgemeinde Schöneiche bei 
Berlin (12.200 Einwohner/ innen) im Landkreis Oder-
Spree schreibt folgende unbefristete Teilzeitstelle 
aus: 
 

eine/n Erzieher/in 
 
Einstellung zum 1. September 2014 
 
Aufgaben: 
Erziehertätigkeit in einer gemeindeeigenen Kinderein-
richtung im Vorschulbereich, Realisierung von päda-
gogischen Angeboten, Mitwirkung bei der Umsetzung 
von pädagogischen Konzepten 
 
 
 

montags 

14:30 bis 18:00 Uhr SCHLAGZEUGUNTERRICHT 
der Musikschule Schöneiche 

dienstags 

14:00 bis 16:00 Uhr 
KOCHEN & BACKEN  
(ein Ganztagsangebot für 
Grundschüler) 

15:00 bis 19:00 Uhr SCHLAGZEUGUNTERRICHT 
der Musikschule Schöneiche 

mittwochs 

14:15 bis 15:15 Uhr 
THEATERKURS  
(ein Ganztagsangebot für 
Grundschüler) 

14:30 bis 19:00 Uhr SCHLAGZEUGUNTERRICHT 
der Musikschule Schöneiche 

18:00 bis 20:00 Uhr MATHE & PHYSIK – ZIRKEL 
(Bitte anmelden!) 

freitags 

13:00 bis 15:00 Uhr HORT „Tausendfüssler“ zu 
Gast im KiJuZe (4.Klassen) 

ab 16:30 Uhr Wii !  

sonnabends 

14:00 bis 16:00 Uhr HALLENFUSSBALL  
(Sporthalle Prager Straße) 
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Voraussetzungen:  
Ausbildung als Erzieher/in (Anerkennungsurkunde 
Erzieher/in muss vorliegen), Leistungsbereitschaft 
und Engagement für die Arbeit mit Kindern, Bereit-
schaft zur Teamarbeit und zu eigenverantwortlicher 
Projektarbeit, Verantwortung und liebevoller Umgang 
mit den Kindern sowie Aufgeschlossenheit und Erfah-
rungen in der Arbeit mit Kindern, sicheres und ver-
trauensbildendes Auftreten, Konfliktfähigkeit, Erken-
nen von Problemsituationen und situationsangemes-
senes Reagieren 
 
Vergütung:  S 6 TVöD/TVÜ-VKA (Bis zum In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung sind alle Ein-
gruppierungsvorgänge vorläufig und begründen kei-
nen Vertrauensschutz.) 
 
Arbeitszeit: flexible Arbeitszeit von 30 bis 37,5 Wo-
chenstunden 
 
Ausschreibungsfrist bis zum 30.04.2014 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unter-
lagen (Hinweis: „Bewerbung – nicht öffnen“ auf 
dem Umschlag) richten Sie bitte an: 
 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin, Der Bürger-
meister 
Kennwort: Bewerbung „Erzieher/in Kita“ 
Brandenburgische Straße 40, 15566 Schöneiche 
bei Berlin 
 
HINWEIS: Kosten im Zusammenhang mit einer Be-
werbung bzw. einem Vorstellungsgespräch werden 
nicht erstattet.  
 
Schöneiche bei Berlin, 24.03.2014 
 
gez. Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 

 
Stellenausschreibungen für die Gemeinde 

Schöneiche bei Berlin 
finden Sie auf der Homepage unter 

www.schoeneiche-bei-berlin.de 
 

 
 

2.3. Termine der gemeindlichen Gremien der 
Gemeindevertretung 
 
Die nächsten Ausschusssitzungen: 
 

Ausschuss für Ortsplanung (OPA) 

05.05.2014 
 

18 Uhr KultOurKate, Dorfaue 5 

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen (FA)  
06.05.2014 
 

18 Uhr 
 

KultOurKate, Dorfaue 5 

Ausschuss für Bildung und Soziales (BA)  
07.05.2014 
 

18 Uhr KultOurKate, Dorfaue 5 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr (UV) 
08.05.2014 
 

18 Uhr KultOurKate, Dorfaue 5 

Ausschuss für kommunale Wohnungen  
17.04.2014 
15.05.2014 
19.06.2014 
17.07.2014 

18 Uhr Beratungsraum Bauamt 
Käthe-Kollwitz-Str. 6,  
 

Hauptausschuss (HA) 
 
12.05.2014 
 

18 Uhr KultOurKate, Dorfaue 5 

 
Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung: 
 

Gemeindevertretung 
21.05.2014 
 

18 Uhr Grundschule II, Prager 
Straße 31 A  

 
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ! 
Bitte die Bekanntmachung der 

Tagesordnungen beachten! 
 

Das nächste planmäßige Amtsblatt für die 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin  

erscheint voraussichtlich am 28.04.2014. 
 
 
 

ENDE DER NICHTAMTLICHEN 
BEKANNTMACHUNGEN 
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Das Amtsblatt für die Gemeinde Schöneiche bei Berlin ist 
das amtliche Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin und erscheint nach Bedarf. In fol-
genden Einrichtungen liegt das Amtsblatt für die Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin zur Abholung bereit: 
• Gemeindehaus „Helga Hahnemann“, Rüdersdorfer 

Straße 65 
• KultOurkate mit Bibliothek, Dorfaue 5 
• Kulturgießerei (Kugi), An der Reihe 5 
• B 1 Center im Gewerbegebiet Schöneiche - Nord, Au-

gust-Borsig-Ring 9 
• Postfiliale, Brandenburgische Straße 149 
• Friseursalon „Haar-Lekin“, Am Rosengarten 48 
• Heimathaus, Dorfaue 8 
• TAMOIL Tankstelle, Kalkberger Straße 189 
• Gemeindeverwaltung, Brandenburgische Straße 40 
Auf Wunsch wird das Amtsblatt auf dem Postweg zuge-
stellt.  
Zum Erscheinungsdatum finden Sie das Amtsblatt auch 
auf der Internetseite der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
(www.schoeneiche-bei-berlin.de).  
Die Mindestauflage beträgt 480 Exemplare. 

 
 


